
Bekanntmachung 
 

1. ÄNDERUNGSSATZUNG zur 
 

“Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Gemei nde Callenberg“ 
 

Vom 31.07.2007 
 
 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (GVBl. S. 55, ber. S. 159), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Juni 2006 (GVBl. S. 151) wird gemäß 
Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Callenberg vom 09.07.2007. folgende 
 

Änderungssatzung 
 

erlassen:   
 
 
Artikel 1: Änderung 
 
Der § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„ Der Hort der Grundschule ist von Montag bis Freitag 
 
a) als Frühhort in der Zeit von 06:15 bis 07:15 Uhr, 
b) als Hort in der Zeit nach dem regulären Schulschluss bis 17:00 Uhr und 
c) in den Schulferien / an schulfreien Tagen in der Zeit von 07:30 bis 15:00 Uhr   

  
  geöffnet. “ 
 
 
Artikel 2: Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Callenberg, den 31.07.2007    M a t t h ä i  
                                                                                    Bürgermeister                                       
 


